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Betrifft: Internationale Entwicklungsorganisationi 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Lei
stung eines siebenten zusätzlichen Beitrages 

Der Verfassungsdienst übermittelt als Anlage 25 Ausfertigungen 

seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Leistung eines 7. zusätzlichen Beitrages zur Internationalen 

Entwicklungsorganisation. 

Beilage 

Für 
der 

die �ichtigkeit 
A U S ffftigrg: 

�WU1 

17. Juli 1984 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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27. Juni 1984 

Betrifft: Internationale Entwicklungsorganisationi 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Lei
stung eines siebenten zusätzlichen Beitrages 

Der Verfassungsdienst teilt zu dem mit oz. Schreiben über

mittelten Entwurf eines Bundesgesetzes über die Leistung 

eines 7. zusätzlichen Beitrages zur Internationalen Ent

wicklungsorganisation mit, daß dagegen aus der Sicht des 

ho. Wirkungsbereiches kein Einwand besteht. 

Der Beurteilung des Gesetzesentwurfes im Hinblick auf Art.4 2 

Abs. 5 B-VG wird zugestimmt. 

Für 
der 

die Richtigkeit 
AU1F�J: 

17. Juli 1984 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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